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JAGDGENOSSENSCHAFTEN Sassenberg 
  Jagdbezirke I, II und IV 
 
 
 

BEKANNTMACHUNG 
 

zu den Versammlungen der Jagdgenossenschaften Sassenberg I, II und IV. 
 
 
Die Mitglieder der nachstehend aufgeführten Jagdgenossenschaften werden gemäß 
§ 9, 16 der Genossenschaftssatzung zu einer Versammlung eingeladen. 
 
Die Versammlung findet statt 
 

in dem Sportheim Sassenberg, Telgenkamp 2a, 48336 Sassenberg 
 

für die  
 

Jagdbezirke  
Jagdbezirk I, II und IV: am Donnerstag, 15. Februar 2024 um 19.00 Uhr 
 
 
 
TAGESORDNUNG: 
 

1. Begrüßung 
 

2. Verlesung der Niederschrift vom 10.05.2022 
 

3. Aktueller Kassenstand 
 

4. Beschlussfassung über die Verlängerung des Jagdpachtvertrages 
 

5. Vorstellung der Satzungsänderung zur Anpassung an die aktuelle 
Mustersatzung des VJE 

 
6. Beschlussfassung zur Satzungsänderung 

 
7. Verschiedenes 

 
        Die Vorsitzenden 
        Der Jagdgenossenschaften 
        Sassenberg I, II und IV 
Warendorf, den 24.01.2024 
 
 
 
Eine aktuelle Bevollmächtigung eines Vertreters muss zum Beginn der Versammlung 
dem Jagdvorstand vorgelegt werden.  
 
Bei Miteigentum und Gesamthandseigentum eines Grundstückes, darf das 
Stimmrecht nur von einer Person ausgeübt werden, welche zu Beginn der 
Versammlung schriftlich zu benennen ist.  
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JAGDGENOSSENSCHAFT Sassenberg 
  Jagdbezirk III 
 

BEKANNTMACHUNG 
 

zu den Versammlungen der Jagdgenossenschaften Sassenberg III. 
 
 
Die Mitglieder der nachstehend aufgeführten Jagdgenossenschaften werden gemäß 
§ 9, 16 der Genossenschaftssatzung zu einer Versammlung eingeladen. 
 
Die Versammlung findet statt 
 

in dem Sportheim Sassenberg, Telgenkamp 2a, 48336 Sassenberg 
 

für die  
 

Jagdbezirke  
Jagdbezirk III: am Donnerstag, 15. Februar 2024 um 19.00 Uhr 
 
 
TAGESORDNUNG: 
 

1. Begrüßung 
 

2. Verlesung der Niederschrift vom 10.05.2022 
 

3. Wahl des Vorstandes 
a) Jagdvorsteher und dessen Vertreter 

b) Beisitzer und dessen Vertreter 
 

4. Wahl der Rechnungsprüfer 
 

5. Aktueller Kassenstand 
 

6. Verlängerung Jagdpachtvertrag 
 

7. Vorstellung der Satzungsänderung zur Anpassung an die Mustersatzung  
 

des VJE 
 

8. Beschlussfassung zur Satzungsänderung 
 

9. Verschiedenes 
        Die Vorsitzenden 
        Der Jagdgenossenschaften 
        Sassenberg I, II und IV 
Warendorf, den 24.01.2024 
 
 
Eine aktuelle Bevollmächtigung eines Vertreters muss zum Beginn der Versammlung 
dem Jagdvorstand vorgelegt werden.  
 
Bei Miteigentum und Gesamthandseigentum eines Grundstückes, darf das 
Stimmrecht nur von einer Person ausgeübt werden, welche zu Beginn der 
Versammlung schriftlich zu benennen ist.  
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Florian Prodan 
 
letzte bekannte Anschrift:  Heideloffplatz 7 (3.OG App.304), 90478 Nürnberg 
mit Schreiben vom:  31.12.2023 
Aktenzeichen :  368300/GB/WM/GT-ZQ1394 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 23.01.2024 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Frau Beatrix Brüggemann 
 
letzte bekannte Anschrift:  Zeppelinstr. 54, 59229 Ahlen 
mit Schreiben vom:  17.01.2024 
Aktenzeichen :  368300/GB/WM/LP-BB64 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 17.01.2024 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Frau Aneta Genowefa Dziekanek 
 
letzte bekannte Anschrift:  Pastoratsweg 2, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom:  17.01.2024 
Aktenzeichen :  368300/OV ADA/WM/WAF-PG433 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 17.01.2024 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Markus Kolschewski 
 
letzte bekannte Anschrift:  Klaus-Grothe-Str. 6, 59302 Oelde 
mit Schreiben vom:  23.01.2024 
Aktenzeichen :  368300/OV SA/WM/WAF-W609 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 23.01.2024 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Constantin-Alexandru Dumitru 
 
letzte bekannte Anschrift:  Warendorfer Str. 90, 59227 Ahlen 
mit Schreiben vom:  22.01.2024 
Aktenzeichen :  368300/UZ/WM/WAF-HX184 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 22.01.2024 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Florin Coscodaru 
 
letzte bekannte Anschrift:  Wittener Str. 92, 42279 Wuppertal 
mit Schreiben vom:  09.01.2024 
Aktenzeichen :  368300/GB/WM/BE-CF92 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 17.01.2024 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Frau Irina-Ionela Ispas 
 
letzte bekannte Anschrift:  Hauptstr. 36, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom:  17.01.2024 
Aktenzeichen :  368300/GB/WM/BE-DV2210 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 17.01.2024 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Öffentliche Bekanntmachung 

 

 

Der Kreis Warendorf hat in dem Verwaltungsverfahren, Rene de Laer, zuletzt wohnhaft 

Emanuel-von-Ketteler Str. 21 in 59229 Ahlen, mit Schreiben vom 18.01.2024 unter dem 

Aktenzeichen 3105/21210 eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 

 

Da der derzeitige Aufenthaltsort der oben genannten Person nicht bekannt ist, wird das 

Schreiben durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt (§ 1 in Verbindung mit § 10 

Abs. 2 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen). Es wird 

darauf hingewiesen, dass Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren 

Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Es gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushangs zwei Wochen 

verstrichen sind. 

 

Das Schreiben kann im Jobcenter Kreis Warendorf, Anlaufstelle Ahlen, Zimmer 1.16, 

Raiffeisenstraße 11, 59229 Ahlen, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 

werden. 

 

 

Kreis Warendorf 

Der Landrat 
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